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Hickhack um Steuermilliarden - Was wird aus der Pendlerpauschale?

Kaum fließen wieder mehr Steuereinnahmen, kommen sofort Vorschläge, wie das Geld verteilt werden soll. Es ist richtig, dass auch Arbeitnehmer wieder mehr Geld in die Taschen bekommen müssen. Statt jedoch wie vom Wirtschaftsminister vorgeschlagen mit dem Gießkannenprinzip das Geld zu verteilen, sollte die Regierung zielgerichtet fördern. Als erste Maßnahme wäre die Kürzung der Entfernungspauschale rückgängig zu machen. 

Die Kürzung der Entfernungspauschale bringt jährliche Steuermehreinnahmen von 2,5 Mrd. Euro. Peanuts im Vergleich zur Entlastung durch die geplante Unternehmensteuerreform. Dennoch hält die Bundespolitik trotz der ersten Urteile von Finanzgerichten gegen die Kürzung hartnäckig daran fest und droht sogar damit, den verbleibenden Abzug möglicherweise auch noch zu streichen. Das würde die verfassungsrechtlichen Probleme kaum beseitigen. Es offenbart jedoch die wahren Hintergründe. Arbeitnehmer sollen nach dem Werkstorprinzip keine Werbungskosten mehr abziehen können. Nach den Fahrtkosten stünden als nächstes wahrscheinlich die doppelte Haushaltsführung und andere Aufwendungen auf der Streichliste. 

Auch eine vollständige Streichung der „Pendlerpauschale“ würde nach Auffassung des Neuen Verbandes der Lohnsteuerhilfevereine nicht zu einer verfassungskonformen Lösung führen. Der Vorschlag berücksichtigt nicht die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, nach der zwangsläufige Aufwendungen bei der Besteuerung berücksichtigt werden müssen. Viele Arbeitnehmer können eben nicht, wie von der Bundesregierung unterstellt, durch geeignete Wahl ihres Wohnortes die Fahrten vermeiden. Am deutlichsten wird dies bei Ehegatten, die an unterschiedlichen Orten arbeiten. Wer in diesen Fällen oder von Arbeitnehmern nach Arbeitslosigkeit oder Versetzung fordert, dass sie ihrer Arbeitsstelle hinterher ziehen, erwartet alleinstehende Arbeitsnomaden. 

Es drängt sich der Verdacht auf, dass Vorschläge um eine Entlastung der Arbeitnehmer wohl eher der Volksberuhigung im Zuge der Unternehmensteuerreform dienen. Natürlich ist es richtig, dass auch die Beschäftigten wieder mehr im Portemonnaie haben müssen. Vorrangig müssen jedoch diejenigen entlastet werden, die engagiert sind und Belastungen auf sich nehmen – sei es als Arbeitnehmer mit Fahrtwegen, in eigener Aus- und Fortbildung oder als Eltern mit Kindern in der Ausbildung. Bei all denjenigen wurde in den letzen Jahren die Berücksichtigung der Aufwendungen erheblich eingeschränkt. So wie Unternehmen müssen jedoch auch die Arbeitnehmer und Familien entlastet werden, die aktiv sind und investieren. 

Ansprechpartner: 







Berlin, 10. April 2007 

Uwe Rauhöft, Geschäftsführer
Telefon: 030 - 4 01 29 25,  mobil: 0177 – 331 95 64
Email: info@nvl.de
Web:  http://nvl.de
